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 NEWSLETTER 02/2024 
 

 
   WIEN, AM 13. MÄRZ 2024 

 
Online Antrag: Budgeterhöhung und Beihilfeantrag erstellen mit eigenem Button 

 
Wurde ein Zuteilungsantrag aufgrund einer Aliquotierung gekürzt, ist es möglich im 
gegenständlichen Zuteilungsantrag mit dem Button                                          bzw. in der 
Übersicht mit dem Symbol         eine Budgeterhöhung im Rahmen einer „vereinfachten 
Zuteilung“ einzureichen. Hier kann maximal der aufgrund der Aliquotierung nicht genehmigte 
Betrag beantragt werden.  
 
Wird ein höherer Betrag benötigt oder wurde die Möglichkeit einer Budgeterhöhung bereits in 
Anspruch genommen, ist mit dem Button                                 eine neue Zuteilung zu 
beantragen.  
 
Beihilfeanträge sind mit dem Button                               zu erstellen. 
 
Beispiele: 

 
1.  beantragt     EUR 100,00 
 zugeteilt     EUR   40,00 

Kürzungsbetrag    EUR   60,00 
 zusätzlich benötigter Betrag  max. EUR 60,00 →   
 
2.  beantragt     EUR 100,00 
 zugeteilt     EUR   40,00 

Kürzungsbetrag    EUR   60,00 
 zusätzlich benötigter Betrag  EUR   80,00  →   
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Anträge im Status „in Korrektur“: 
 

Wurde ein Antrag auf Änderungen in den Status „in Korrektur“ gestellt, ist dieser Antrag, 

nachdem die Korrekturen durchgeführt wurden, erneut mit dem Button „Antrag senden“ zu 

übermitteln. Es erfolgt keine automatische Datenübertragung. 
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Reduzierung der zugeteilten bzw. genehmigten Budgetmittel: 

 

Sollte sich in den ersten Monaten des Schuljahres zeigen, dass der zugeteilte Beihilfebetrag 

trotz realistischer Einschätzung und Kalkulation zu hoch angesetzt wurde, hat unverzüglich 

eine diesbezügliche Meldung an die AMA zu erfolgen. Nur dann ist gewährleistet, dass nicht 

benötigte zugeteilte Budgetmittel dennoch den von der Schulprogrammbeihilfe begünstigten 

Kindern zu Gute kommen können. 

 

Beträgt die Ausnutzung unter Berücksichtigung einer gegebenenfalls gemeldeten 

Reduzierung weniger als 80 % der genehmigten maximalen Beihilfezahlung, kann die 

Zulassung ausgesetzt bzw. entzogen werden! 
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